
Papierakten erhalten 
einen Aktenumschlag.

(§ 3 II AktO)
auf diesem sind 

zu vermerken

das Gericht (Nr. 1)

das Aktenzeichen (Nr. 2)

Bezeichnungen der Parteien, 
Beteiligten und deren Vertreter (Nr. 3)

Bezeichnungen der Parteien, 
Beteiligten und deren Vertreter (Nr. 3)

Bezeichnungen der Parteien, Beteiligten und deren Vertreter (Nr. 3)

Bezeichnungen der Parteien, Beteiligten und deren Vertreter (Nr. 3)

HT: xx.xx.20xx
 - 9:00 

____U __________ 

Termin notieren - Vermerk “not.” an die 
Terminsverfügung schreiben

Vor dem Weglegen ist ein Vermerk 
über das Jahr der Anordnung des
Weglegens und  anzubringen und 
den Ablauf der Aufbewahrungsfristen
anzubringen. § 10 II Nr. 2 AktO)

Die Akte der I. Instanz kann fortgeführt werden (§ 8 I 1 AktO)
Auf dem Aktenumschlag sowie auf jeder Entscheidung der Rechtsmittelinstanz 
sind die AZ aller Instanzen anzugeben. (§ 8 III AktO)

festgesetzter Streitwert

Seitenzahl des Beschlusses

jetzt: Verfahrenserhebung

Seitenzahl des Urteils 

wird nicht mehr 
ausgefüllt



Blattzahl 
der Kostenrechnungen aus der zweiten Heftung
auf denen Kleinbeträge vermerkt sind, deren Einziehung oder Auszahlung 
vorbehalten ist (rot unterstreichen und “v” hinzufügen)

Ergänzungsbestimmung zu § 3 S. 1 Nr. 2a

die von der Vernichtung der Akte auszu-
schließenden Dokumente (Nr. 4)

Ergänzungsbestimmungen zu § 3 Nr. 2 S. 1 b) + c)

Kostenprüfvermerk (vor Weglegen der Akte), Zusatzbestimmungen 
zu §§ 3 Nr. 2 S. 2 - 4, 10 II Nr. 1 AktO

Wird eine Beiakte beigefügt, ist dies auf den Umschlägen der Akten und 
Hefte zu vermerken. (§ 4 IV AktO) 

Nach rechtskräftigem Abschluss bzw. Beendigung des Verfahrens sind Bei-
akten sowie rückgabepflichtige Unterlagen zurückzugeben. (§ 10 III AktO)



sämtliche Kostenrechnungen, Zahlungsanzeigen, Niederschlagungsmit-
teilungen, aber auch Beanstandungen der Kostenprüfungsbeamten, sowie 
Niederschriften über vereinnahmte Sicherheitsleistungen sowie Hinter-
legungsquittungen

erste Heftung

§ 3 VI 1 verweist auf die Vorschriften der KostVfg - §§ 3 III KostVfg i. V. m. 
§ 3 VI 2 AktO

Foliierung: römische Ziffern (§ 3 III KostVfg)

aktuelles Stammdatenblatt ist immer das oberste Blatt

zweite Heftung
alle Schriftsätze, Entscheidungen, Verfügungen und sonstige Akten-
bestandteile

blaue Foliierung in arabischen Zahlen fortlaufend 

dritte Heftung (nur beim LG)
alle Entscheidungen, die von der Vernichtung ausgeschlossen werden

rote Foliierung in arabischen Ziffern (somit zwei Foliierungen – blaue aus 
der zweiten Heftung sowie die rote aus der dritten Heftung)
AG = Aussonderungsheft 

für die Reihenfolge der Dokumente ist der Zeitpunkt des Eingangs maß-
geblich (§ 3 III 1 AktO)

Dokumente, die vorab bereits als Fax eingegangen sind, sind grundsätzlich 
dem entsprechenden Dokument zuzuordnen. (§ 3 III 2 AktO)

Prüfvermerke sind dem Dokument zuzuordnen, auf das es sich bezieht.
(§ 3 III 3 AktO)

Zustellungsdokumente sind dem zugrundeliegenden Dokument zuzuordnen. 
(§ 3 III 4 AktO - Nachheften, Follierung aussperren)



Die Blätter sind mit fortlaufenden Blattzahlen zu versehen und grund-
sätzlich zu heften. (§ 3 IV 2 AktO)

Bei mehr als 200 Blättern soll ein neuer Band angelegt werden. 
(§ 3 IV 3 AktO)

Die Blattzahlen eines weiteren Bandes können neu beginnend vergeben 
werden. (§ 3 III 4 AktO)





Band I

Band II

Schöneberg

Schöneberg

Die Bände sind fortlaufend zu nummerieren. (§ 3 IV 6 AktO)

Das Anlegen eines weiteren Bandes ist auf dem Aktenumschlag des geschlos-
senen Bandes zu vermerken. (§ 3 IV 5 AktO)



Eine  Zuordnung zum jeweiligen Geschäftsvorgang und Bezugsdokument ist zu
gewährleisten. (§ 3 VII 2 AktO)

Die Verwahrung außerhalb der Akte und eine Rückgabe sind sowohl in der Akte 
als auch auf dem Aktenumschlag zu vermerken. (§ VII 3 AktO)

Dokumente und sonstige Unterlagen, die später zurückzugeben sind oder sich 
zur Zusammenfassung nicht eignen, sind in geeigneter Form zu verwahren. 
(§ 3 VII 1 AktO)



Dies kann durch Anlegen eines zusätzlichen Hefts erfolgen. (§ 3 VIII 2 AktO)

Bei Dokumenten und sonstigen Unterlagen, die nicht der unbeschränkten 
Akteneinsicht unterliegen, ist von Beginn an zu gewährleisten, dass sie bei 
Gewährung der Akteneinsicht ohne weiteres vom übrigen Aktenbestand trenn-
bar sind. (§ 3 VIII 1 AktO)

Die Behandlung der die PKH betreffenden Dokumente richtet sich nach den
Durchführungsbestimmungen zur PKH. (DB-PKHG, § 3 VI 3 AktO)



Die von der Vernichtung auszunehmenden und länger aufzubewahrenden 
Dokumente sind bereits von ihrem Entstehen an von der chronologischen 
Aktenheftung ausgenommen. (§ 3 X 1 AktO) 

Sie sind in ein gesondertes Heft bei der Akte zu nehmen. (§ 3 X 2 AktO)

Anstelle dieser Originaldokumente ist i. d. R. Fehlblatt bzw. eine gekenn-
zeichnete Abschrift zur Akte zu nehmen (§ 3 X 3, Zusatzbestimmungen zu 
§ 3 Nr. 3 AktO)



Nicht weiterzuleitende Dokumente sind mit dem Kontrollblatt in eine 
Blatthülle (Retent) zu nehmen. 

Versandt von Papierakten (§ 5 IV AktO)

Vorlagefrist notieren 

Bei Bedarf ist ein Kontrollblatt mit Angabe der Sache, des Grundes der 
Versendung sowie des Empfängers anzulegen. 

Die darin befindlichen Dokumente sind zur Akte zu nehmen.

Nach Rückkehr der Akte ist das Retent aufzulösen. 

Papierakten befinden sich grundsätzlich in der Geschäftsstelle, soweit keine 
besondere Anordnung getroffen worden ist.
Akten und Aktenbestandteile dürfen nur zur Bearbeitung aus der Geschäfts-
stelle entfernt werden. 
Dies soll nur mit ihrem Wissen erfolgen. 
Anderenfalls ist sie unverzüglich zu informieren.
§ 5 VII AktO

Retent
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